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Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Der Fluchtlinien- lan von den Distrikten
Steckersloch und Nonnentrist hat die Zustimmung
der Ortsvolireibebörde erbalten und wird nun¬
mehr im Rathaus, 1. Obergeschoß. Zimmer
Nr. 38a 'innerhalb der Dienststunden , u jeder¬
manns EinMt offen gelegt.
. Dies wirb gemäß § 7 des Kluchtliniengesetzes
vom 2. Juli 1875 mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht , daß Einivenbungen gegen den
Plan innerhalb einer vierwöchigen , am 14. Juni
1811 beginnenden und mit Ablauf des 12. Juli
1911 endigenden Ausfchlußfrist beim Magistrat
schristlich anzubringen sinh.

Wiesbaden, den 18. Juni 1811.
28271 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die am 8.. 6. und 7. Juni d. Js . »attgesun-

»ene» Grastersteigerungensind genehmigt worden.
Die Strigvreise müssen innerhalb 5 Tage» zur

Stadthauptkaffe bezahlt sei«.
Wiesbaden, den V. Juni 1911.

28278 _Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Um Angabe des Aufenthalts folgender Personen,

»oelche sich der Fürsorge für hilfsbedürftige Ange' ' '
entziehen , wird ersucht:

1. Kranz Benttz . geboren am 22. 8. 1867 zu
Praunheim . — TdeSTagl . Joh . Bickert . geb. am
17. 3. 1866 zu Schlitz. — 3. d. lcd. Dienstmagd Karol.
Bock, geh. am 11. Dez. 1864 zu Wcilmünster. — 4.
Gmil Bohl , geb. am 11. 6. 1878 zu Breslau,
s . der ledig. Dienstmagd Anna Bongartz , geb.
am 4. 3.1887 zu Mainz . — 6. Auguste Brandetz,
geb. am 25. 1. 1891 zu Speyer . — 7. der ledigen An-
tonietta BrniSma , geb. am 7. 18. 1886 zu
Grafenhage . - 8. des Buchhalters «arl Buch,
geb. am 29. 4. 1880 zu Nicderhofheim . — 9. Ge¬
schiedene Ehefrau Albert Eonradi , Lina gebor.
Roht . gcb. am 11. 12. 1862 zu Wehen. — 10. d. Tagl.
Peter Decker, geb. am-22. Januar 1874 zu Biele¬
feld. — 11. Friedrich DingeS Ww .. geb. am 14.
12. 1873 zu Kirchhain . — 12. Robert Ewald , geb
anr 30. 7. 1874 zu Posen . — 13. des Mühlenbauers
Wilh Fahh , geb. am S. Janüar 1868 zu Ober-
offleiden. - » 14. des TaalöhnerS Wilhelm Froh « ,
geboren am 7. Aug . 1866 zu Springen . — 15 . Klara
Hermann , geb. am 31. März zu Wiesbaden. - -
16 . August Hoffman « , geb. am 2. 2. 1867 zu Nürn¬
berg. — 17. Josef Hnndlcr , geb. am 9. 11.
1881 zu GörSroth . — 18. Rich . John , Ww geb. am
27. 2. 1879 zu Biebrich . — 19. August Keim,
geb. am 29. 5. 1873 zu Bicrstadt . — 20. des Schlofser-
qchilfen Wilh . Klees , geb. am 1. 2. 1878 zu Bessen-
hack. — 21. der ledigen Anna « lein , geb. am 25. 2.
1882 zu Ludwigshafen . — 22. des Kutschers
Ernst König , geb. am 30. September 1983 zu
Wiesbaden . — 23. Josef Kndicki , geb. am 5. 3.
1878 zu Gnesen . - 24 . Albert Küppers , geb.aml ? .12.

— 27 . des Reisenden Bruno Leitzner , geb. am 23
11. 1866 zu Rauße . — 28. des Taglöhncrs Adolf
Lewalter , geboren am 19. September 1873 zu
Weinbach . - 29. Gisela Löber . geb. am
6. Mai 1878 zu Naumburg . — 30. des Tapczierer-
gehilfen Wilh . Maybach , geb. am 27. März 1874 zu
Wiesbaden . — 31. der led. Lndiska Marschall,
geb. 34. 11. 1877 zu Baucrbach . - 82. Katharina
Metz , geb. am 26. Nov . 1875 zu Oberfischbach. —
33. Jakob Minister , geb am 2.  3 1879 zu
Biebrich . — 34. des Rhabanvs Nauheimer.
geboren am 28. August 1874 zu Winkel. —
35 . Georg Ott , geboren am 26. Mai 1379
zu Ems . — 36. Helen « Ran . geb. am 7. 4 1891
ZU Wiesbaden — 37. des KominbauerS Wilhelm
Reichardt» geboren am 26. Juli 1853 zu
Afcherslebem— 38. des Tapezicrergehilfen Otto
Reitzner, geb. am 3. März 1885 zu Altenau. —
39. Dienstmagd Berta Rühmling , geb. am 30. 5.
1884 zu Ncuwandrum . — 40. Wilhelm Schilling,
geb. 18. 11. 1866 zu Wiesbaden . — 41. des Installa¬
teurs Heinr . Schmieder . geb. am 17. März 1872 zu
Krotzingen . — 42. Maria Schmidt , geborm
am 10. 2. 1886 zu Heiler. — 43. Anna
Schneidereit . geb. am 27. 12. 1881 zu Albau.
— 44. der led. Karoltne Schöffler , geb. 20 . 3.
79 zuWeilmünster-— 45. deSKutschers Max Schön-
l»«« m, geb. am 29. Mai 1877 zu Öberdollendorf. —
4«. Emil Ueberle , geboren am 5. 3 . 1885
zu- Heidelberg . — 47. Heinrich Uh », geb. am 13.
8. 1874 zu Dahlheim . — 48. Johann Belte , geh. am
3%  7 . 1872 zu Karlruhe. - 49. «mil Beiter , geb.
3. 7. 1879 zu Wiesbaden . — 50. des Taglöhners
Ehrist . Dogel » geboren am 9. September 1868 zu
Weinberg . — 51. der Lntse Bölker , geh. am 3. 3.
1382 zu Marburg . - 52. Philipp Wohnsiedler,
geh. am 13. 5. 1876 zu Effenberg . — 53. der
ledigen Johanna Zimmerman « , geb. am 20. 4.
1888 zu Wiesbaden.

Wiesbaden , den 2- Juni 1911. (28263
Der Magistrat , vrmenaerwaltung.

Bekanntmachung.
Da cs schon mehrfach vorgekommen ist, daß

durch die bereits gebräuchlichen Abdeckungen der
in de» Entwässerungsanlagen der Hausgrund-
stücke eingebauten Sand - und Fettfänge Ungliicks-
fallc eingetreten sind, so wurde mit Rücksicht aus
di« Berkebrssicherbeit eine Aenderung in der
Bauart dieser Abdeckungen vorgenommen.
. .. $ " ** Besichtigung des neuen Musters kan»
mglich in den Dienststunden im Zünmer 75 des

>Rathauses erfolgen , von wo auch Abzeichnungen
kostenlos bezogen werben können,

llnter Bezugnahme auf die Bestimmungen in
8 22 des Ortsstatuts vom 11. Avril 1891. be¬
treffend die Herstellung der Grundstücksentwäffc-
rungen , lverden diese neuen Muster im Einver¬
ständnis mit der Königlichen Polizei -Direktion
biennit zur Verwendung bei der Ausführung der
Entwäffernngsanlaaen in den Hausgrundstllcken
mit der Maßgabe vorgeschrieben , daß vom 1. Ok¬
tober ö. Js . ab die alten Muster zum Einbau
nicht mehr zugelassen werden.

Wiesbaden , den 27. März 1911.
28 081  _ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
9m Interesse der Trinkkur und zur Ent¬

lastung des Kochbrunnens werden mit Ge¬
nehmigung des Königlichen Bezirks -Aus-
Uusses vom 24. Mai 1911 vom 15. Juni ds-
Js . ab die Kochbrunnen -Anlagen geschlossen
und nur gegen Vorzeigung von Kurtax-
karten oder besonderer Eintrittskarten zu¬
gänglich gemacht.

Es gelangen folgende Karten zur Veraus¬
gabung:

Gültigkeitsdauer

10 Tage
3 Wochen
6 Wochen
3 Monate
6 Monate

12 Monate _
Bemerkungen:  1 . Die Karten unter I.

berechtigen zum Besuche des Kurhauses und
des Kochbrunnens , sowie der daselbst stattfin¬
denden Konzerte und zum Gebrauche der
Trinkkur.

2. Die Karten unter H . berechtigen zum
Besuche des Kochbrunnens , sowie der daselbst
stattfindenden Konzerte und zum Gebrauche
der Trinkkur.

3. Nur aus bas Kurhaus ausgestellte Kar¬
ten haben keine Gültigkeit für den Koch¬
brunnen.

Außerdem werden zum Besuche des Kvch-
brunnens und zum Gebrauche der Trinkkur
Tageskarten verausgabt:

gültig für den ganzen Tag zu 30 4
gültig zum einmaligen Eintritt zu 40 4

Der Eingang und die Kaffe befinden sich
an der von der Taunusstraße zum Koch¬
brunnen führenden Rampe.

Wiesbaden , den 3- Juni 1911, 28268
Der  Magistrat.

I.
Kochbrunn , u

11.
Koch-

Hauptkarle s Oesarlc fairimtn
10 A «> M 4 A
20 A 12 A 8 A
35 A 22 A 14 A
50 A 30 A 20 A
60 A 40 A 25 A
70 A 50 A 30 A

Stäb «. Bolkskinbergarten.
(Tbunes -Stistung .)

Für den Bolkskindergartrn sollen Hospitan-
1innen angenommen werben , welch« eine auf alle
Teile des Dienstes sich erstreckende Ausbildung
erhalten , so daß sie in die Lage komnien . sich
später als Kindergärtnerinnen in Familien ihren
Unterhalt zu verschasfen.

Vergütung wird nicht gewährt.
Anmeldungen werden im Rathaus «. Zimmer

Nr . 13, vormittags »wischen 9 und 12 Uhr , ent-
gcgengenommen.

Wiesbaden , den 13. April 1911.
28181 -v «r Magistrat

Bekanntmachung.
Aus sanitären Rücksichten ist den Trink¬

gästen die Beschaffung eigener Gläser zu
empfehlen . Solche sind zu verschiedenen
Preisen in der Kochbrunnen -Trinkhalle käuf¬
lich zu haben.

Auf Wunsch übernimmt die Kurverwal¬
tung die Aufbewahrung , sowie die Reini¬
gung der Trinkgläser gegen folgende Gebühr:

für 10 Tage . . . . . . 50 4
für 3 Wochen . . . . . . l ._ A
für 6 Wochen . . . . . . 1 .50 A
für 3 Monate und darüber 2.— A

Wiesbaden , den 3- Juni 1911. 28267
Städtisch « Kurverwaltung.

Bekanntmachung.
Vom 15. Juni 1911 ab werden für die Ver¬

mittelung der Lösung von Kurtaxkarten an
Wohnungsgeber , Portiers und sonstige Hotel¬
bedienstete etc . entsprechende Vergütungen
auf die bei den Kurtaxzahlstellen in bar zur
Einzahlung gelangenden Beträge gewährt.

Zur Erleichterung der Vermittelung ge¬
langen vom genannten Tage ab Bestellzettel,
auf der Rückseite mit dem Kurtaxtarif ausge¬
stattet . an den Kurtaxstellen in beliebiger
Anzahl kostenlos zur Verausgabung . Es ist
zu empfehlen , jedem Fremden bei seinem Ein¬
treffen — hier — einen solchen Bestellzettel
zu übermitteln , ihn so auf die Kurtaxe « nzu-
wcisen , und dann unter Benutzung des Be¬
stellzettels auf möglichst bequeme und wenig
störende Art die Vermittelung zu bewirken.
Die Gäste bleiben dadurch vor zwecklosen
Ausgaben durch Lösung von Tages - etc . -Kar¬
ten und vor den sehr oft als lästig empfun¬
denen Knrtaxanforderungen durch den Kur-
tax -Erheber bewahrt.

Wiesbaden , den 8. Juni 1911.
28266 Die Kurverwaltung.

Bekanntmachung
betr . die Abhaltung von Waldfesten im hiesigen

Gemeinbewawk
1. Die Benutzung von Plätzen im städtischen

Wald zur Abhaltung von Waldfesten wird Ver¬
einen und Gssellschaften nur unter der Vor¬
aussetzung gestattet , daß sie unter sich geschlos¬
sen bleiben.

In allen etwaigen Ankündigungen wie in
Zeitungen . Maueran -chlägen ufw . muß beson¬
ders hervergehoben werden , daß Speisen und
Getränke an nicht zum Verein gehörige Personen
nicht abgegeben werden.

Ferner ist jeder feiernde Verein verpflichtet,
an leicht bemerkbaren Stellen am und »uf dem
betr . Waldfestplatze — auch bei den Bierzapf,
stellen — vorschriftsmäßige Plakate an den von
zur Beaufsichtigung etwa beorderten Akzi>e- oder
Wald - pp. Schirtzbeamteir bezeichneten Stellen
auSzühängen mit der Aufschrift:

„Speisen und Getränke « erden nur an
zum . . . . — folgt Nomen des Vereins

— . . . . Vereine gehörige Personen ab-
gegeben ."

Di ? Plakate müssen in großer deutlich erkenn¬
barer Schrift nach Anweisung des MziieamtS
auSgoflihrt fern.

Außerhalb des Festplatzes dürfen weder Pla»
kaie angebracht , noch Biermarken ustv . vertrieben
oder ans sonstige Weise Gäste angelockt werden.

Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die
obigen Vorschriften unterwirft sich der Verein
bezw. die Gesellschaft einer vom Magistrat unter
Ausschluß des Rechtsweges festzusetzenden und im
VeowaltungSzwangsverfahren einziehbaren Per.
tragsstraf « von 60 Jl.  Ferner wird dem zuwider,
handelnden Verein usw . in der Folgezeit die Er¬
laubnis zur Benutzung von Plätzen im städti.
schem Wald in der Regel versagt.

2. Jeder Fesdplatz wird für einen Tag nur ei¬
nem Verein zur Verfügung gestellt ; eS ist also
nicht erlaubt , daß zwei oder mehr Verein « gleich¬
zeitig einen Feschlatz benutzen.

3. Di « Erlaubnis wird nur für folgende Plätze
erteilt:

a ) an Soun - und gesetzliche« Feiertage » :
1. auf dem Glasberg.
2. auf der Himmelswiose,
3. im Eichelgarten,
4. unter den Herreneichen.
5. im Distrikt Kohkheck,

(auf diesen Plätzen dürfen Tische unL
Bänke aufgestellt werden ) ;

b) an Werktagen:
Für die Plätze unter a ) weiter:

6. am Augufta -Viktoria -Tempel.
7. am StreckerAoch , sog. Dachslöcher.

(auf den Plätzen unter 5 und 6 dürfen
keine Tische und Bänke aufgestellt wer¬
den ).

4. Di « Platzgebühr einfchl . Reinigung . lieber-
wachung der Feschlätze , sowie für Beseitigung -t-
waiger kleiner Beschädigungen wird wie folgt fest¬
gesetzt und ist an die Stadthauptkaffe für Rech,
nun g des Mzisoamts zu zahlen.

a ) An Sonn , und gesetzlichen Feiertage « :

Bekanntmachnna.
Mit Genehmigung des Magistrats vom

3. Juni 1911 Nr . 1188 gelangen unter Auf¬
hebung der früheren Bestimmungen vom
15. Juni ds . Js . ab für hiesige Einwohner
folgende Brunnenkarteu zur Verausgabung:

a ) Jahreskarten für eine Person zum
Preise von 6 A;  Beikarten für Fami¬
lienangehörige zu je 1-30 A;

b) 3-Mouatskarten für 1 Person zu 2 A.
Diese Karten berechtigen zum Besuche deS

Kochbrunnens , der Konzerte daselbst und zur
Trinkkur.

Wiesbaden , den 6. Juui 1911. 282«S
Städtische Kurverwaltung

Für den Glasbera , die HimmelSwies « und den
Eichelgarten je 30 A,  für die Herreneichen 20 A.
für den Distrikt Koihlhcck 15 A.

6) An Werktagen:
Für den Glasberg für den Tag 15 A  und für

alle ^übrigen aufgeführten Plätze für den Tag
Größere Beschädigungen der Plätze müssen

nach allgemeinen Rechisgrundsätzen besonders
vergütet toerden . Hierülier entscheidet der Magi¬
strat mit Ausschluß des Rechtsweges endgültig.

Mit dem Weldfeste etwa verbundene Luudor-
keiten (Musik , Tanz üfw .), welche nach der Lust-
bavkeitssteueroodnung hiesiger Stadt steuerpflich¬
tig sind , sind den Bestimmungen dieser Ordnung
entsprechend besonders anzumeldcn und zu oer-
steuern.

Die Gebühren find im voraus an die Stadt¬
hauptkasse , die etwa fällige LustbarkeitSstruer ist
im voraus an das Akziseamt, , Abfertigungsstelle
Reugaffe 6 a, zu zahlen ; die Gebühren lverden
nur zurückerstattet , wenn die Benutzung de?
Platzes infolge ungünstiger Witterung unterblei¬
ben mußte.

Außerdem ist in den zutreffenden Fällen die
verwirkte Schanküetriebssteuer zur städtisch ' »
Steuerkaffe ebenfalls im voraus zu entrichten.

5. Die Erlaubnis zur Abhaltung eines Wald-
festes ist mindestens drei Tage vor der Veran¬
staltung bei der Akzisevcmvaltung einzuhoün.

Dieselbe wird jedoch nur dann erteilt , wenn
seitens des Antragstellers ein « Bescheinigung des
städtischen Feuevwehrkommandos , wonach " -«selbe
sich verpflichtet , die Kosten der etwa evfo, ...erlich
werdenden feuerpolizeilichen Ueberwachung zu
tragen , vorgelegt wird.

Mshr als zweimal im Jahre wird demselben
Verein di« Erlaubnis zur Abhaltung eines Wald¬
festes nicht erteilt.

Die Hergabe eines Platzes zur Whaltung ei¬
nes Walofestes kann ohne Angabe von Gründen
den verweigert werden.

6. Di « Anweisung der Plätze erfolgt durch
das Akziseamt.

Vereine ustv ., sowie alle , tvelche im Wald ? ln-
gern , haben in allen Fällen den Anweisungen der
Forst beamten , Feldhüter  und der mit
der Aufsicht etwa besonders betrauten Akzisebe-
amte » untveigerlich Folge zu leisten (vergl . C 9
des Feld - und Forftpolfzeigesetzes vom 1. April
1880), sowie die bestehenden Vorschriften über den
Schutz und di« Sicherheit des Waldes und der
Schonungen innr zu halten (vergl . insbesondere
§. 368 Nr . 6 des Reichs,traracietzbuches , §§ 86 und
44 des Feld - und Forsrpolizeigesetz .s , tz 17 der

8. Dl « auf den unter 3 -r genannten
etwa aufgestellten Tische und Bänke müssen anz
folgenden Tage in der Frühe und fagg
das Waldfeft an einem Tagr vor eine »,
Sonn - oder gesetzlichen Feiertag abgeha,.
ten wurde , am Abend desselben Tage»
wieder enrfernt werden . Auf dem dem Pulv -r.
Hause zu belegenen Teile des Festplatzes „ans den,
Glasberg " dürfen Buden , in denen rekocht oder
gebraten wird , nicht ausgestellt und Lampwns est.
nicht benutzt werden.

Wird diese Entfernung über den Vormittag
bzw. den Abend verzögert , so gehen di« Tische und
Bä icke in das Eigentum oer Stadtverwaltung
über , welche ermächtigt ist. über letztere frei nach
ihrem Ermessen zu verfügen . Etwaige Ersätzen,
sprüche dritter hat der Verein usw . oder derienige,
welcher die Erlaubnis erwirkt hat , zu vertreten . ’

Dies « Bestimmung gilt auch für den Fall , daß
die vorherige Einholung der Erlaubnis versäluni
sein sollte . In solchem Falle hat auch die Nach.
Zahlung der unter 4 festgesetzten Abgaben zu «t ,
folgen.

Wiesbaden , den 20. März 1910.
0000Ü Der Magistrat.

Vorstehende Nekanntmachung wird hiermit
wiederholt veröffentlicht.

Wiesbaden , den 1. Mai 1911.
28300 Städtisches » kzileamt.

Städtische
Säuglings - Milch - Anstalt.

Trinkfertige Sänglingsmilch die TageSvor.
tion für 22 Pfennig  erhält jede minder,
bemittelte Mutter auf das Attest jede» Arztes ft,
Wiesbaden.

Abgabestellen sind errichtet:
1. in der Allgemeinen Pokiklinik . Helenenstr . 21.
2. in der Augenbeilanstalt für Arme . Kapellen,

straße 32,
3. im Christlichen Hospiz . Oranienstraße 53.
4. in dem Hospiz zum hl . Geist . Friedrichstr . 24.
5. in der Drogerie Schoeller . Westendstr . 36,
6. in der Kafleeballc . Marktstr . 13.
7. bei Kaufmann M . Rathgeber . Moritzstr . 1,
8. in der Krippe , Gustav -Abolfstr . 20/22.
9. in der Paulinenstistung . Schiersteinerstr . 31.

10. in der Sveiseballe „Blauer Kreuz . Sedan«
platz 5.

11. in dem Stadt . Krankenhaus , Schwalbacher»
straße 62.

12. in dem Stäbt . Schlachthaus . SchlachtbauS-
straße 57 und

13. in dem Wöchnerinncn -Asyl , Schöne Aus¬
sicht 34.

Bestellungen sind gegen Ablieferung des Äl¬
testes dort »u machen.

Unentgeltliche Belehrung über Pflege und
Ernährung der Kinder und Ausstellung vm,
Attesten erfolgt in der Mütterberatungsstelle
(Marktstrabe 1/3 ) Dienstags , Donnerstags und
Samstags , nachmittags von 5 bis 6 Uhr.

Bemittelte Mütter erhalten die Milch gegen
Einsendung des ärztlichen Ältestes bei der Säug-
lingsmilckanstalt . Schlachthausttrabe 24 frei ins
Haus geliesert . und zwar:

Nr . I der Mischung zum Preise von 10 Psg.
für die Flasch « : Nr . II der Mischung zmn Preise
von 12 Psg . für di« Flasche : Rr . III der Mischung
»um Preise von 14 Psg . füx die Flasche : Rr . IV
der Mischung zum Preise von 14 Psg . für d«
Flasche.

Wiesbaden . 28. Avril 1911.
28290 Der Magistrat.

Verdingung.
Die Bilderleisten aus galvanisierte « eiserne«

Röhren — Los I — und di« eisernen Eckwinkrl pp.
— Los II — für die Mittelschule an der Man-
teuffelstrabe sollen im Wege der öffentlichen Aur¬
schreibung verdungen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen kön¬
nen während der Vormittagsdienststunden im
Verwaltungsgebäude Friedrichstraß « 19 Zimmer
Nr . 9 ringeseden , die Angebotsunterlagen aus¬
schließlich Zeichnungen auch von dort bezogen
werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H. » . 28
Los . ." versehen « Angebot « sind spätestens dis
Freitag , den 23. Juni 1911 . vormittags 19 Uhr.
hierher einzureichen.

Di « Eröffnung der Angebote erfolgt — unter
Einhaltung der obigen Los -Reibenfolge — in Ge-
genwart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebe ««» und auS-
geiüllten Verdingungsformular ringereichte » An¬
gebote werden berücksichtigt.

Zuschlassfrist 30 Tage.
Wiesbaden , den 10. Juni 1911.

28294 Städtische » Hochbanamt.

StegiecuirgSpolizeivero .wnung vom 4. Mar , 18891-
7. Wal - feste müssen in der Zeit vom 1. Ion:

fei» 1. September um 0 Ubr abends , t.i d« « ei¬
gen Zeit um 8 Uhr abends beendet lei « .

Amtliche Bekanntmaciumyei
der Nachbarorte.
Sonnenberger Kirchweih

Die - resiährige Kirchweih findet am 29. » » d
21. und die Nachkirchweih am 27. August 1911
statt.

Die Versteigerung der Plätze zur Aufstel-
lung , der L-chau - » nü sonstigen Buden erfolgt
am Freitag , den 28. Juli 1911. nachmittag-
4 Uhr , an Ort und Stelle , beginnend am
Gasthaus „Zur goldenen Krone " . Würselbu-
den und sonstige Glückssvtele werden nicht,u-
gclassen.

Bemerkt wird , daß die hiesige Kirchweih
von nah und fern , insbesondere den nahe»
stabten Wiesbaden und Mainz , sowie den
Nachbarorten , bisher einen starken Berkeh'
aufzuweisen hatte.

Sonnenberg . den 30. Mai 1911.
bei Wiesbaden 28901

Der Bürgermeister : vmchelt.
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